
</) Die Folgen des Waffenbesitzes
Nach den Feststellungen der Gerichte sind wiederholt 
durch die Handhabung der Waffen der Täter selbst, 
aber auch andere Bürger körperlich geschädigt worden. 
Auch wenn solche Folgen noch nicht eingetreten sind, 
müssen die möglichen Folgen erwogen werden. Dabei 
dürfen jedoch keine vom Täter nicht zu übersehenden 
Kombinationen, sondern nur sachbezogene und nahe
liegende Überlegungen angestellt werden.
In subjektiver Hinsicht ist zu prüfen:
a) Die Persönlichkeit des Täters
Hier ist z. B. beachtlich, ob ein fortschrittlicher und 
staatsbewußter Bürger, der auf eine Zulassung seiner 
Jagdwaffe wartet, eine solche bereits unbefugt in Be
sitz hat oder ob ein Feind unserer Ordnung eine Waffe 
besitzt. Maßgeblich ist auch, ob der Täter ein sonst zu
verlässiger Arbeiter ist oder ob es sich um einen Rauf
bold, einen Trinker, einen vorbestraften oder sonst 
asoziale Verhaltensweise demonstrierenden Bürger 
handelt.
b) Das Ziel des Besitzes
Insoweit ist von Bedeutung, ob die Waffe dem persön
lichen Schutz oder der Begehung weiterer strafbarer 
Handlungen dienen soll. Möglich ist auch, daß die Waffe 
zunächst deshalb in Besitz genommen wurde, um sie 
z. B. Kindern zu entziehen oder um gute Ergebnisse bei 
Schießwettbewerben der GST zu erreichen. Anderer
seits kann das Ziel auch darin bestehen, die Waffe für 
den Fall eines konterrevolutionären Putsches aufzu
bewahren.
c) Die Kenntnis über die Gefährlichkeit 
des Waffenbesitzes
Dieser Umstand ist besonders bei jungen Tätern ein
gehend zu prüfen. Auch bei alten oder ungewöhnlichen 
Waffen ist diese Frage für die zu treffende Entschei
dung bedeutsam.
Wie problematisch die Abgrenzung des Normalfalls 
vom minderschweren Fall sein kann, soll das folgende, 
vom Kreisgericht Fürstenwalde verhandelte Strafver
fahren deutlich machen:
Der 23 Jahre alte Angeklagte nahm 1963 spielenden 
Kindern eine kleine verrostete Flobertpistole ab, die 
nur bedingt beschußfähig war. Er versteckte sie; später 
pflegte er sie auch. Bei einer Schießsportveranstaltung 
der GST entwendete er einige Patronen KK-Munition, 
die er passend feilte. Fünfmal schoß er jeweils einige 
Kugeln in den Erdboden. Er schoß auch im Beisein 
anderer, um sich vor ihnen wichtig zu tun. Einem der 
Anwesenden verkaufte er die Pistole für 10 MDN. Der 
Gefährlichkeit der Tat, die im Gebrauch der Waffe, 
dem Entwenden von Munition- und der Veräußerung 
zum Ausdruck kommt, stehen die beschränkte Funk
tionstüchtigkeit der Waffe sowie in der Person des An
geklagten liegende Umstände gegenüber. Er ist wegen 
guter Leistungen mehrfach prämiiert und vorzeitig 
befördert worden. 1961 meldete er sich freiwillig zur 
NVA, aus der er 1963 in Ehren entlassen wurde. Im Ort 
ist er Sekretär der FDJ und sollte als Instrukteur der 
Kreisleitung eingesetzt werden. Er gehört außerdem der 
Schießsportgruppe der GST an und war im Wohnort 
Übungsleiter. In der Gemeinde war sein großes Inter
esse für Waffen — das war auch das Tatmotiv — be
kannt. 1960 hat er erhaltene Waffen abgeliefert, aller
dings erst, nachdem er mit einer Waffe zweimal 
geschossen hatte.
Der bedingt verurteilte Angeklagte hat sich inzwischen 
sehr gut entwickelt. Unter Anleitung seines Kollektivs 
und seines Vorgesetzten hat er verschiedene gesell
schaftliche Arbeiten ausgeführt und seine Qualifizierung 
zum Facharbeiter erfolgreich fortgesetzt.

Zur Erhöhung der Wirksamkeit der Verfahren 
bei Waffendelikten
Die Grundsätze des Rechtspflegeerlasses und die Hin
weise des Präsidiumsbeschlusses des Obersten Gerichts 
vom 21. April 1965 über die unmittelbare Mitwirkung 
der Bevölkerung in Strafverfahren (NJ 1965 S. 337) gel
ten auch bei Verfahren wegen Waffendelikten. Die 
Untersuchungen des Obersten Gerichts über die Wirk
samkeit derartiger Verfahren ergaben im wesentlichen 
gleiche Feststellungen, wie sie bereits S c h l e g e l /  
L i s c h k e 2  hinsichtlich anderer Sachgebiete der Straf
rechtsprechung getroffen haben. Danach sind die Ge
richte im allgemeinen bestrebt, von der lediglich for
malen Einbeziehung der gesellschaftlichen Kräfte abzu
kommen und die Werktätigen differenzierter in das 
Verfahren einzubeziehen. Trotzdem besteht noch Un
sicherheit in der differenzierten Mitwirkung gesell
schaftlicher Kräfte, und es ist noch keine generelle qua
litative Veränderung hinsichtlich ihrer Heranziehung 
und der weiteren Arbeit mit. ihnen erreicht worden, ob
wohl die gesellschaftliche Entwicklung sowohl die Er
fordernisse als auch die Möglichkeit der Einbeziehung 
gesellschaftlicher Kräfte erhöht hat. Schließlich reicht 
aber auch in Einzelfällen die Vorbereitung der gesell
schaftlichen Kräfte auf ihre Mitwirkung in der Haupt
verhandlung, besonders aber auf ihre anschließenden 
Aufgaben noch nicht aus. Auch die Urteile können so
wohl in der Auseinandersetzung mit den Hinweisen der 
gesellschaftlichen Kräfte als auch hinsichtlich ihres 
Wertes als Grundlage für die nachfolgende Arbeit der 
gesellschaftlichen Kräfte noch nicht immer befriedigen. 
So haben es die Gerichte wiederholt fehlerhaft 
unterlassen, die im Strafverfahren mitwirkenden gesell
schaftlichen Kräfte politisch-ideologisch richtig für ihre 
Mitwirkung im Strafverfahren und danach zu orien
tieren. Dadurch kam es sogar verschiedentlich bei den 
gesellschaftlichen Kräften zu einem Mißverstehen der 
mit dem Strafverfahren zusammenhängenden politisch- 
ideologischen Probleme. So erklärten z. B. im Kreis 
Eberswalde die Funktionäre eines Betriebes und die 
Vertreter des Kollektivs, die an der Hauptverhandlung 
teilgenommen hatten, daß sie hinsichtlich der Ursachen 
und begünstigenden Bedingungen des Waffendelikts 
deshalb nichts weiter unternommen hätten, weil sie 
zwar die vom Täter begangenen Diebstähle von Volks
eigentum als „Betriebsangelegenheit“, die Waffensache 
dagegen als eine „heikle Privatangelegenheit“ ange
sehen hätten.
Andererseits zeigt eine Jugendstrafsache aus dem Kreis 
Bad Freienwalde, daß eine richtige Unterstützung der 
gesellschaftlichen Kräfte die Wirksamkeit des Straf
verfahrens bedeutend erhöhen kann. Die Hinweise, die 
das Gericht dem Vertreter des Kollektivs in diesem 
Strafverfahren gab, führten dazu, daß er in der Haupt
verhandlung die persönliche Entwicklung des Ange
klagten in unmittelbarer Beziehung zur Straftat und 
ihren Ursachen darlegen konnte. Er erklärte dem Ge
richt unter anderem, daß man auf den Angeklagten 
durch sein Herumstrolchen aufmerksam geworden sei, 
und daß man bei ihm eine besondere Neigung zum 
Schießsport festgestellt habe. Daher habe man versucht, 
den Angeklagten in einen Schießzirkel einzubeziehen. 
Durch seine mangelnde Bereitschaft, sich in ein Kollek
tiv einzufügen, seien die Bestrebungen des Kollektivs 
jedoch erfolglos geblieben. Das Verfahren selbst wurde 
richtigerweise vor einer differenzierten Öffentlichkeit 
in der Schule des Angeklagten verhandelt. Im Anschluß 
an die Hauptverhandlung wurde die Strafsache mit den 
gesellschaftlichen Kräften und mit Lehrern aus der
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